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 Veröffentlicht am 12.04.1983

Norm

ZPO §235 E

Rechtssatz

Läßt das Klagebegehren klar erkennen, daß mit jeder Klage nur diejenigen Wettbewerbsverstöße geltend gemacht

werden sollen, welche von den Niederlassungen im Sprengel des angerufenen Gerichtes begangen worden seien, ist

nur dieses Vorbringen rechtserzeugender Sachverhalt der (jeweiligen) Klage. Eine Änderung des Wortlauts des

Klagebegehrens durch Einfügung der Worte "bezogen auf die Geschäfte in ...." kann nur als Einschränkung des

Unterlassungsbegehrens mit der Folge verstanden werden, daß nur weitere in diesen Geschäften begangene Verstöße

vom angestrebten Unterlassungsgebot umfaßt sein und die klagende Partei zur Exekutionsführung berechtigt sollen.
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